
dungsbescheinigung 

Rechtsanwalt 

Peter Meides 

hat im Jahr 2008 

an Fortbildungsveranstaltungen zu folgenden Themen teilgenommen: 

Aufhebungsvertrag, Abwicklungsvertrag und 
Prozessvergleich 
Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main Fortbildungs- und Service GmbH; 4 Stunden 

Die einstweilige Verfügung im arbeitsgerichtlichen 
Verfahren 
Team Didakt Schulungs- und Beratungs GmbH, Frankfurt am Main; 2 Stunden 

Aktuelle Probleme im Wohn- und 
Gewerberaummietverhältnis 
Frankfurter Anwaltsverein e V.; 6 Stunden 

ZeitgemäBe Versorgung von Geschäftsführern 
IWW Institut für Wirtschaftspublizistik, Düsseldorf; 6 Stunden 15 Minuten 

Pensionszusagen an den Gesellschafter-Geschäftsführer 
einer GmbH 
Institut für angewandtes Steuer- und Wirtschaftsrecht, Nürnberg; 5 Stunden 45 Minuten 

Jede Rechtsanwaltin, jeder Rechtsanwalt ist gesetzlich zur 
Fortbildung verpflichtet. Zur Erfüllung dieser Pflicht rät der 
Deutsche Anwaliverein e.V. (DAV), ein freiwilliger Zusammen- 
schluss von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, seinen 
Mitgliedern, sich im Umfang von mindestens zehn Zeitstunden 
jährlichfortzubilden. GeeignethierfüristdieTeilnahmeanSemi- 
naren, sonsti'gen Fachveranstaltungen des DAV oder anderer 
unabhängiger Anbieter oder - mit Einschränkungen -eigene 
Dozententäti(2keit. Mit dieser Bescheinigung ist eine be~ f l i che  
Fortbildung nach eigener Auswahl des Teilnehmers dokumen- 
tien. Durch die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen ver- 
tiefenundergänzen Rechtsanwältinnenund Rechtsanwälte ihre 
Kenntnisse und Fähigkeiten und leisten damit einen Beitrag zur 
Sicherung der Qualität ihrer anwaltlichen Dienstleistungen. 
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Jede Rechtsanwaltin, jeder Rechtsanwalt ist gesetzlich zur 
Fortbildung verpflichtet. Zur Erfüllung dieser Pflicht rät der 
Deutsche AnwalWerein e V  (DAV), ein freiwilliger Zusammen- 
schluss von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, seinen 
Mitgliedern, sich im Umfang von mindestens zehn Zeitstunden 
jährlichfortzubilden. Geeignet hierfür ist dieTeilnahmeanSemi- 
naren. sonstigen Fachveranstaltungen des DAV oder anderer 
unabhängiger Anbieter oder - mit Einschränkungen -eigene 
Dozententätigkeit. Mit dieser Bescheinigung ist eine berufliche 
Fortbildung nach eigener Auswahl des Teilnehmers dokumen- 
tiert. Durch die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen ver- 
tiefen und ergänzen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwäite ihre 
Kenntnisse und Fähigkeiten und leisten damit einen Beitrag zur 
Sicherung di?r Qualität ihrer anwaltlichen Dienstleistungen 

Fortbildungsbescheinigung 

Rechtsanwalt 

Peter Meides 

hat im Jahr 2008 

an Fortbildungsveranstaltungen zu folgenden Themen teilgenommen: 

Die steuerliche Außenprüfung gern. 1 193 AO 
Fortbildungs- und Service GmbH der Hessischen Rechtsanwaltschaft; 6 Stunden 
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